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§ 45 StVO Anordnungen im Straßenverkehrsrecht (Verkehrsbeschränkungen, 
z.B. Geschwindigkeitsbeschränkungen, Lkw-Durchfahrtverbote) 

 „(1) Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter 
Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des 
Verkehrs beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche 
Recht haben sie 

… 

      zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen, 

… 

(1b) Die Straßenverkehrsbehörden treffen auch die notwendigen Anordnungen 

… 

5. zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen oder zur Unterstützung 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.“ 
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Straßenverkehrsbeschränkungen 

Vorteil Synergieeffekte mit Luftreinhaltung, 
Verkehrssicherheit, Aufenthaltsqualität 

Vorteil sofortige Lärmminderung 

Vorteil hohe Minderungspotentiale 

 

 



Rechtliche Rahmenbedingungen für die Anordnung und Umsetzung von 
Geschwindigkeitsbegrenzungen 

Karsten Sommer, Rechtsanwalt 13.11.2012 

Straßenverkehrsbeschränkungen nach StVO 
 Vorteil: eigenes Antragsrecht Lärmbetroffener 

 Vorteil: Prüfpflicht der Straßenverkehrsbehörde bereits unterhalb der 
sogen. Zumutbarkeitsschwelle (59/49 dB(A) tags/nachts) 
(Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 4.6.1986 – 7 C 76/84 -) 

 Vorteil: eigenes Antragsrecht und eigener Anspruch der Gemeinden 
(Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 20.4.1994 – 11 C 17/93 -) 

 Vor. nach BVerwG: Konzept, keine unzumutbaren Belastungen an anderer 
Stelle, verabschiedet durch zuständige Gremien = bei ausreichend 
konkretem und mit Verkehrsplanung abgestimmtem Aktionsplan 
regelmäßig gegeben 

 Rechtsfolge: Anspruch auf ermessensgerechte Entscheidung 
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Tempo 30 aus Lärmschutzgründen 

Antrag lärmbetroffener Straßenanwohner/innen 

an Straßenverkehrsbehörde 

Schriftform zu empfehlen 

„geeignete Maßnahmen, z.B. Tempo 30“ zur 
Lärmreduzierung beantragen 

Amtsermittlungspflicht der Behörde = 
Ermittlung Lärmbelastung, geeignete 
Maßnahmen, alles Abwägungsrelevante 
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Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 20.4.1994 – 11 C 17/93 -) zu 
den Mindestanforderungen an ein kommunales Verkehrskonzept zur 
Durchsetzung von Verkehrsbeschränkungen: 

„Es muss jedenfalls – erstens - hinreichend konkret die 
verkehrsmäßigen Planungen in einem bestimmten räumlichen Bereich 
darstellen, die aus Gründen der geordneten städtebaulichen 
Entwicklung für erforderlich oder zweckmäßig gehalten werden. Das 
städtebauliche Verkehrskonzept muss – zweitens – von den für die 
Willensbildung der Gemeinde zuständigen Organen beschlossen 
worden sein. Soweit es die Veränderung von Verkehrsstraßen und –
Strömen zum Inhalt hat, muss es – drittens – den Erfordernissen 
planerischer Abwägung genügen und insbesondere darlegen, weshalb 
bestimmte Straßen(züge) belastet und welche neuen Straßen(züge) in 
für dortige Anwohner zumutbarer Weise belastet werden können und 
sollen.“ 
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Verkehrsbeschränkungen 

Problem Lärmschutz-Richtlinien StV (2007): teils 
missverständlich, teils falsch, teils falsch 
angewandt, z.B. 

Eingriffsschwelle nach BVerwG unterhalb 
Zumutbarkeitsschwelle = unterhalb 
Verkehrslärmschutzverordnung 

Lärmminderung mind. 3 dB(A) falsch 

keine Verkehrsbeschränkungen auf HVS falsch 
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Lärmschutz-Richtlinien-StV 2007: 

 

 

 

 

 
 

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 4.6.1986 – 7 C 76/84 -:  

Eingriffsschwelle nach § 45 StVO unter Zumutbarkeitsschwelle; 
Zumutbarkeitsschwelle nach VerkehrslärmschutzVO (16.BImSchV) für 
Wohngebiete 59/49 dB(A) tags/nachts = Eingriffsschwelle < 59/49 dB(A) 
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Lärmschutz-Richtlinien-StV 2007: 

 

 

 

 

 
 

Verwaltungsgericht Berlin (Urteil vom 5.5.2009 - 11 K 10/09 -) und 
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom Beschluss vom 
16.9.2009 - OVG 1 N 71/09 -:  

Wirksamkeit auch unter 3 dB(A) anerkannt (Umweltbundesamt, aber auch 
Lärmschutz-Richtlinien StV 2007, Ziff. 3.3) = keine 3-dB(A)-Schwelle 
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Lärmschutz-Richtlinien-StV 2007: 

 

 

 

 

 
Richtigerweise zu verstehen im Sinne einer höheren Gewichtung der 
Verkehrsbelange in der Ermessensentscheidung; steht 
Verkehrsbeschränkungen nicht entgegen, wie insbesondere die 
allgemein bekannte Praxis auf vielen Autobahnen, Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen zeigt. 
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Tempo 30 – Verfahren 

Antrag an Straßenverkehrsbehörde 

Amtsermittlung (Lärm, alles 
Abwägungsrelevante) 

Ermessen 

verkehrsrechtliche Anordnung T 30 oder 
Ablehnung              Widerspruch, Klage 

Anspruch auf „ermessensfehlerfreie 
Bescheidung“, nicht auf bestimmte Anordnung 
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